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B. Müller-Ueltzhöffer: 500jährige Rechtsstreit des Klosters Neresheim

Die BeschÃ¤ftigung mit den Verfassungsorganen des
Alten Reiches, vor allem mit dem Reichskammergericht,
hat in jÃ¼ngster Zeit einen starken Auftrieb bekommen,
nicht zuletzt wegen der erfreulich guten ErschlieÃungs-
situation der rund 80.000 Prozessakten des Reichskam-
mergerichts. Umso schmerzlicher wird deshalb das groÃe
Forschungsdefizit in Bezug auf das Konkurrenzgericht
des Reichskammergerichts, den Reichshofrat, empfun-
den. Hier steht die Verzeichnung der Prozessakten noch
ganz amAnfang, auch Ã¼ber das Personal und Ã¼ber in-
terne VorgÃ¤nge amGericht sindwir nur zumTeil unter-
richtet. Umso erfreulicher ist darum vorliegendes Buch,
das sich mit Reichshofrat und Reichskammergericht be-
schÃ¤ftigt, indem es den Kampf des Klosters Neresheim
umdie Reichsunmittelbarkeit vor beiden Reichsgerichten
verfolgt.

Die Reichsunmittelbarkeit war im Alten Reich eine
staatsrechtliche Stellung, aus der sich besondere Rech-
te und Pflichten ergaben, so z. B. bevorzugte Gerichts-
standschaft und die UnabhÃ¤ngigkeit von Territorial-
herren (S. 6). Neresheim besaÃ allerdings schon seit
seiner GrÃ¼ndung eine Zwitterstellung: es war âwe-

der landsÃ¤ssig noch formell reichsunmittelbarâ (S. 17).
Das Geschlecht der Dillinger, die das Kloster Neresheim
grÃ¼ndeten, hatte sich nur die Vogteirechte Ã¼ber das
Kloster gesichert. Neresheim erkannte schon in der Mit-
te des 13. Jahrhunderts die Gefahr, die in diesen Ver-
fÃ¼gungen lag. So wollte das Kloster frÃ¼h verhindern,
dass man aus dem Besitz der Vogtei die Landeshoheit
ableiten kÃ¶nnte. Schon die Ãbertragung der Vogtei-
rechte von den ausgestorbenen Dillingern auf Oettin-
gen war umstritten, denn das Hochstift Augsburg hat-
te ebenfalls AnsprÃ¼che angemeldet. Dagegen wehr-
te sich Neresheim mit allen zur VerfÃ¼gung stehenden
Mitteln und bemÃ¼hte schlieÃlich sogar den Gelehrten,
pÃ¤pstlichen Legaten und Kreuzzugsprediger Albertus
Magnus 1263 als Schiedsrichter. Albertus belieÃ die Vog-
teirechte bei Oettingen; Augsburg erhielt kein Mitspra-
cherecht.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kam es erneut zu
Streitigkeiten. Oettingen-Wallerstein wollte jetzt nicht
mehr nur Vogteirechte, sondern auch die Jurisdikti-
onsgewalt. Zur Streitregelung setzte man eine kaiser-
liche Kommission ein. MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffer gibt bei
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dieser Gelegenheit einen kurzen Ãberblick Ã¼ber die
Ã¤ltere Kommissionsforschung. Neuere Erkenntnisse,
wie sie Eva Ortlieb in mehreren VerÃ¶ffentlichungen
prÃ¤sentiert hat, berÃ¼cksichtigt sie freilich leider nicht.
z. B. Ortlieb, Eva, Im Auftrag des Kaisers. Die kaiser-
lichen Kommissionen des Reichshofrats und die Rege-
lung von Konflikten im Alten Reich (1637-1657) (Quel-
len und Forschungen zur HÃ¶chsten Gerichtsbarkeit im
Alten Reich 38), KÃ¶ln 2001; Dies., Gerichtsakten und
Parteiakten. Zur Ãberlieferung der kaiserlichen Kommis-
sionen des Reichshofrates, in: Baumann, A. (Hg.), Pro-
zeÃakten als Quelle. Neue AnsÃ¤tze zur Erforschung
der HÃ¶chsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich. (Quel-
len und Forschungen zur HÃ¶chsten Gerichtsbarkeit im
Alten Reich 37) KÃ¶ln 2000. Der Kommission gelang
es 1583 in MÃ¼nchen einen Vergleich herbeizufÃ¼hren.
Dieser Kompromiss hielt mehr als ein Jahrhundert, was
fÃ¼r die GÃ¼te der Arbeit der Kommission spricht.
Erst 1739, aus Anlass des Streites um das Retraktrecht
beim Holzverkauf, flackerte der Kampf um die Reichs-
unmittelbarkeit des Klosters wieder auf. Ein regelrech-
ter Wettlauf um die Einbringung der Klage vor eines der
hÃ¶chsten Reichsgerichte begann. Graf von Oettingen-
Wallerstein bemÃ¼hte sich, seine Klage nach Wetzlar
vor das Reichskammergericht zu bringen, wÃ¤hrend der
Abt des Klosters Material sammelte, um beim Reichs-
hofrat Klage einreichen zu kÃ¶nnen. SchlieÃlich mach-
te der Graf das Rennen, denn seine Klage wurde zuerst
anhÃ¤ngig. In Wien dagegen hatte der Anwalt des Abtes
lange gezÃ¶gert, vor dem Reichshofrat vorstellig zu wer-
den. MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffer erklÃ¤rt detailliert die Zu-
stÃ¤ndigkeiten von Reichshofrat und Reichskammerge-
richt.Warum dieWahl der Parteien im konkreten Fall auf
dieses oder jenes Gericht fiel, wird dadurch jedoch nicht
plausibel. Diese Frage ist jedoch insofern interessant,
als die Parteien sich der Konkurrenzsituation der beiden
hÃ¶chsten Gerichte durchaus bewusst waren. MÃ¼ller-
UeltzhÃ¶ffer berichtet, dass Oettingen-Wallerstein sogar
den Reichskammergerichtsfiskal aufforderte, wegen der
KlageeinfÃ¼hrung Neresheims am Reichshofrat vorzu-
gehen; Neresheim habe dadurch eine strÃ¤fliche Kollisi-
on der beiden hÃ¶chsten GerichtshÃ¶fe zu verantwor-
ten (S. 112). Hatte der Graf von Oettingen-Wallerstein
gute Beziehungen zu den Richtern oder PrÃ¤sidenten
des Reichskammergerichts und versprach sich deshalb
Vorteile? Was bewog den Abt nach Wien zu gehen?
MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffers bemerkt hierzu lediglich: â[Das
Haus Oettingen-Wallerstein] wollte selbst die Klagepar-
tei sein und versprach sich vom Reichskammergericht
mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r seinen Rechtsstandpunkt als
vor dem kaiserlichen Reichshofrat, von dem bekannt

war, dass er kleinere ReichsstÃ¤nde vor dem territo-
rialen Ausdehnungsbestreben grÃ¶Ãerer ReichsstÃ¤nde
schÃ¼tzte.â (S. 118) Gaben die Quellen vielleicht nicht
genugAufschluss Ã¼ber diesen Punkt? Den Leser hÃ¤tte
eine AufklÃ¤rung darÃ¼ber interessiert.

Der eigentliche Streit vor dem Reichskammerge-
richt begann mit groÃen Aufwand und viel Propagan-
da. Die ReichsÃ¶ffentlichkeit konnte mit Hilfe gedruck-
ter Schriften die Argumentation der Parteien genau ver-
folgen. MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffer stellt uns diese Schriften
ausfÃ¼hrlich vor. Mit der Zeit aber erlahmte das Inter-
esse der beiden Prozessparteien und nach Ã¼ber zwei
Jahrzehnten Prozessdauer baten die Oettingen und Ne-
resheim den Kammerrichter, Vermittler zu bestellen, um
einen Vergleich herbeizufÃ¼hren. Mit der Darstellung
dieser Situation hÃ¤tte sich die Chance erÃ¶ffnet, die
Mechanismen des Vergleichs sowie die Auswahl und
die Rolle der Schiedsrichter â beide waren Assessoren
am Reichskammergericht â nÃ¤her zu beleuchten. Denn
die Untersuchung der VermittlertÃ¤tigkeit des Reichs-
kammergerichts stellt ein Desiderat der Forschung dar.
MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffer belÃ¤sst es jedoch bei wenigen
allgemeinen ErklÃ¤rungen. So erfÃ¤hrt man nur die Na-
men der Vermittler. Die wenigen biografischen Angaben
sind in den Anmerkungsapparat verbannt (S. 156, Anm.
455, 456). Der ausgehandelte Vergleich, der schlieÃlich
1764 protokolliert wurde, erledigte auch den Prozess vor
dem Reichshofrat (S. 159). Auch hier wÃ¼sste man ger-
ne, warum das so ist. Der weitere Fortgang der Ereignisse
zeigt nÃ¤mlich, dass in der Anrufung des Reichshofrats
oder des Reichskammergerichts vielleicht doch Metho-
de lag, denn bezeichnenderweise strengte jetzt einer der
Agnaten des Hauses Oettingen, die Familie Oettingen-
Spielberg, vor dem Reichshofrat eine Vergleichshinde-
rungsklage an. Es wÃ¤re spannend gewesen zu erfah-
ren, warum Oettingen-Spielberg jetzt beim Reichshofrat
klagte? Nutzte die Agnatenfamilie das Konkurrenzver-
hÃ¤ltnis der beiden Gerichte aus?MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffer
macht dazu wenig Angaben. FÃ¼r den Reichshofrat war
die Klage der Agnatenfamilie Oettingen-Spielberg jeden-
falls schlÃ¼ssig und er erlieÃ ein Reskript, das demHaus
Oettingen-Wallerstein untersagte, den mit dem Kloster
geschlossenen Vergleich zu vollziehen. AuÃerdem befahl
der Reichshofrat, die Sache bis auf eine weitere kaiser-
liche Verordnung in der Schwebe zu belassen (S. 191).
Das erÃ¶ffnete Oettingen-Wallerstein die Gelegenheit,
in Nachverhandlungen mit dem Kloster Neresheim wei-
tere Vorteile, vor allem in finanzieller Hinsicht, fÃ¼r sich
herauszuschlagen. Neresheim musste in seine Reichsun-
mittelbarkeit ein zweites Mal erhebliche Summen inves-
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tieren. 1765 stimmte schlieÃlich der Reichshofrat dem
modifizierten Vergleich zu.

Die Arbeit von MÃ¼ller-UeltzhÃ¶ffer ist schlÃ¼ssig
und stringent aufgebaut und zeugt von einer intensi-
ven und sorgfÃ¤ltigen QuellenlektÃ¼re und -kenntnis.

Sie verfolgt sorgfÃ¤ltig Schritt fÃ¼r Schritt den 500-
jÃ¤hrigen Rechtsstreit des Klosters um seine Reichsun-
mittelbarkeit. Die Autorin hat einige spannende Frage-
stellungen berÃ¼hrt, die in der Forschung noch nicht
genÃ¼gend untersucht wurden oder sogar dringende
Forschungsdesiderate darstellen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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